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Telefon: 0043 316 392805 

Fax: 0043 316 392805 14 

E-Mail: office@shfi.at 

Homepage: www.shfi.at 

 

Das SHFI ist gem.§6 Abs.1 Ziffer 11 lit.a UStG  

umsatzsteuerbefreit 

Sozial- und Heilpädagogisches 

FörderungsInstitut Steiermark 

A-8044 Graz, Blümelhofweg 12a   

 

 

Kurskosten:     €  850,-  
 
Bankverbindung: Raika Graz-Mariatrost 
BLZ 38.223, Konto Nr. 171.850 

 
Stornokosten:  €   200,- 
 
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(siehe Website SHFI oder Zusendung auf Anfrage) 

 
Beginn: jeweils im Winter- und Sommersemester                                                 
bei genügend Anmeldungen 

 
In individuellen Fällen ist nach Abklärung mit dem  

Arbeitsmarktservice eine finanzielle Unterstützung möglich. 
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Auskünfte  
Montag bis Freitag,  
09:00 -12:00 Uhr 

 

Anmeldungen 
   mit der Anmeldekarte (per Post,  per Mail oder Fax) 

 
 
 
 
 

 
Das Sozial– und Heilpädagogische Förderungsinstitut  

wird vom Sozialressort des Landes Steiermark  
gefördert.  

 

 

 

Ausbildungsmodul 

 

 

Unterstützung  

bei der  

Basisversorgung 

(UBV) 

Pflege in der Begleitung von  
Menschen mit Behinderung 

 

Kosten 

 



 

ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL 
Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten für die 
Unterstützung bei der Basisversorgung nach dem 
StSBBG und dem GuK– BAV 
 

ZUGANGSBEDINGUNGEN 
Vollendung des 17.Lebensjahres  
gesundheitliche und psychische Eignung 
Vertrauenswürdigkeit i.S.d.§13 Abs.1 StSBBG 
(Leumundszeugnis), Aufnahmeverfahren, 
Absolvierung des Heilpädagogischen  
Grundlehrganges oder verwandte Ausbildung. 
 
ANMELDUNG 
Die Aufnahme erfolgt chronologisch nach  
Anmeldungseingang und Zahlung der Kurskosten. 
 
FORM DES LEHRGANGES  
Berufsbegleitende Ausbildung 
6 Wochenendblöcke (2 Semester) 
bzw. Tagesausbildung (1 Semester) 
je nach Anzahl der InteressentInnen  
 
ABSCHLUSS MIT ZEUGNIS 
Schriftliche Abschlussarbeit, 
Kommissionelle Abschlussprüfung mündlich. 
 

Für den Abschluss mit Zeugnis ist eine Anwesenheit 
und Mitarbeit von mindestens 80% erforderlich,  
ansonsten kann nur eine Teilnahmebestätigung für 
besuchte Unterrichtseinheiten übermittelt werden. 
 

Die Beurteilung entspricht dem Steiermärkischen  
Sozialbetreuungsberufegesetz und der Ausbildungs-
verordnung des Gesundheits– und Krankenpflege-
gesetzes und der entsprechenden Prüfungs- 
verordnung. 

 

Theorie           122 Unterrichtseinheiten (UE) 
Praktika          200 Stunden 
 

 

THEORIE 

Ethik/  Normen, Werte/   
Rechte und Verpflichtungen 
 
Unterstützung bei der Körperpflege 
 
Unterstützung beim An– und Auskleiden 
 
Unterstützung bei der Nahrungs- und  
Flüssigkeitsaufnahme 
 
Unterstützung im Zusammenhang mit  
Ausscheidungen 
 
Unterstützung und Förderung der  
Bewegungsfähigkeit 
 
Unterstützung beim Lagern 
 
Unterstützung bei der Einnahme und 
Anwendung von Arzneimitteln 
 
 
PRAKTIKA 
160 Stunden pflegerische bzw. heilpädagogische 
Tätigkeiten sind anrechenbar. 
Mindestens 40 Stunden Praktika sind in  
Einrichtungen  mit stationärer Betreuung  
pflegebedürftiger Menschen oder Einrichtungen,  
welche Gesundheitsdienste oder soziale Dienste  
Anbieten, unter Aufsicht einer gehobenen Fachkraft 
der Krankenpflege  zu absolvieren. 
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